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 I .  Anmeldung        
  

 TOP:       

 

Verkehrsausschuss 

Sitzungsdatum 28.04.2016 

öffentlich 

Betreff: 
Beuthener Straße im Bereich der Grundigtürme 
hier: Festlegung der neuen Grundstücksgrenze für die Planung eines Gehwegs 

Anlagen: 
Lageplan Vpl-Plan Nr. 2.2185.2.1 vom 31.03.2016 

Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

                

                

Sachverhalt (kurz): 
 
Die Außenanlagen der umgenutzten Grundigtürme werden in Kürze hergestellt.  
 
Dabei besteht die Chance, die neue Zaunanlage so zu platzieren, dass ein späterer Vollausbau der 
Beuthener Straße leichter möglich ist. Durch die im Plan dargestellte Grenze entsteht eine gleich-
mäßigere Straßenbegrenzungslinie. 
 
Die Verwaltung erstellt zur Zeit einen Plan für Radverkehrsanlagen, der in diesem Bereich ohne 
größere Straßenbaumaßnahmen auskommt.  
 
Die großflächigen Mißstände in der Beuthener Straße, z.B. mangelnde Gehwege, große unbefestigte 
Flächen, nicht barrierefreie Bushaltestellen, erfordern langfristig einen größeren baulichen Umgriff mit 
Radstreifen und Gehwegen sowie Parkierungsflächen. Anlass könnte z.B. eine größere Decken-
sanierungsmaßnahme sein. Um verlorene Kosten zu vermeiden, soll die neue Zaunanlage gleich auf 
die zukünftig benötigte Grenze gesetzt werden. Eine detaillierte Straßenplanung wird zu gegebener 
Zeit dem Verkehrsausschuss zum Beschluss vorgelegt. 
 

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: 
siehe Beilage 
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Evtl. Kosten können erst nach den Verhandlungen durch LA, in die auch Tauschflächen mit 
einfließen, genannt werden. 

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Kurzfristige Planung zur Vermeidung von verlorenen Kosten. 

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Die Festlegung einer Grundstücksgrenze berührt diese Belange nicht. 

  Ja 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

         

         

         

 
 II. Herrn OBM      
 
 III. Ref.VI/Vpl 

Nürnberg,       
Referat VI 
 
 
 
 (4935) 
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